
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

213-1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

1. Aktualisierung 2009 (1. Juli 2009) 
 
 
Das  Baugesetzbuch wurde durch Art. 4 des Erbschaftsteuerreformgesetzes v. 24. Dezember 2008, 
BGBl. I S. 3018, mit Wirkung vom 1. Juli 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 193  Aufgaben des Gutachterausschusses 

(1)-(2) … 
(3) Der Gutachterausschuss führt eine Kauf-

preissammlung, wertet sie aus und ermittelt Bo-
denrichtwerte und sonstige zur Wertermittlung 
erforderliche Daten. 

(4) Die Gutachten haben keine bindende Wir-
kung, soweit nichts anderes bestimmt oder verein-
bart ist. 

(5) Eine Abschrift des Gutachtens ist dem Ei-
gentümer zu übersenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 193  Aufgaben des Gutachterausschusses 

(1)-(2) (unverändert) 
 
 
 
 
(3) Die Gutachten haben keine bindende Wir-

kung, soweit nichts anderes bestimmt oder verein-
bart ist. 

(4) Eine Abschrift des Gutachtens ist dem Ei-
gentümer zu übersenden. 

(5) Der Gutachterausschuss führt eine 
Kaufpreissammlung, wertet sie aus und ermit-
telt Bodenrichtwerte und sonstige zur Werter-
mittlung erforderliche Daten. Zu den sonstigen 
für die Wertermittlung erforderlichen Daten 
gehören insbesondere 

1. Kapitalisierungszinssätze, mit denen die 
Verkehrswerte von Grundstücken im 
Durchschnitt marktüblich verzinst wer-
den (Liegenschaftszinssätze), für die 
verschiedenen Grundstücksarten, insbe-
sondere Mietwohngrundstücke, Ge-
schäftsgrundstücke und gemischt ge-
nutzte Grundstücke, 

2. Faktoren zur Anpassung der Sachwerte 
an die jeweilige Lage auf dem Grund-
stücksmarkt (Sachwertfaktoren), insbe-
sondere für die Grundstücksarten Ein- 
und Zweifamilienhäuser, 

3. Umrechnungskoeffizienten für das Wert-
verhältnis von sonst gleichartigen 
Grundstücken, z. B. bei unterschiedli-
chem Maß der baulichen Nutzung und 

4. Vergleichsfaktoren für bebaute Grund-
stücke, insbesondere bezogen auf eine 
Raum- oder Flächeneinheit der baulichen 
Anlage (Gebäudefaktor) oder auf den 
nachhaltig erzielbaren jährlichen Ertrag 
(Ertragsfaktor). 

Die erforderlichen Daten im Sinne der Sätze 1 
und 2 sind den zuständigen Finanzämtern für 
Zwecke der steuerlichen Bewertung mitzuteilen. 



 

 

    
 

§ 196  Bodenrichtwerte 
(1) Auf Grund der Kaufpreissammlung sind für 

jedes Gemeindegebiet durchschnittliche Lagewer-
te für den Boden unter Berücksichtigung des un-
terschiedlichen Entwicklungszustands, mindestens 
jedoch für erschließungsbeitragspflichtiges oder 
erschließungsbeitragsfreies Bauland, zu ermitteln 
(Bodenrichtwerte). In bebauten Gebieten sind Bo-
denrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich 
ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. 
Die Bodenrichtwerte sind, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, jeweils zum Ende eines jeden Kalen-
derjahres zu ermitteln. Für Zwecke der steuerli-
chen Bewertung des Grundbesitzes sind Boden-
richtwerte nach ergänzenden Vorgaben der Fi-
nanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststel-
lungszeitpunkt zu ermitteln. Auf Antrag der für den 
Vollzug dieses Gesetzbuchs zuständigen Behör-
den sind Bodenrichtwerte für einzelne Gebiete 
bezogen auf einen abweichenden Zeitpunkt zu 
ermitteln. 

 
 
 
 
(2) Hat sich in einem Gebiet die Qualität des 

Bodens durch einen Bebauungsplan oder andere 
Maßnahmen geändert, sind bei der nächsten Fort-
schreibung der Bodenrichtwerte auf der Grundlage 
der geänderten Qualität auch Bodenrichtwerte 
bezogen auf die Wertverhältnisse zum Zeitpunkt 
der letzten Hauptfeststellung für steuerliche Zwe-
cke zu ermitteln. Die Ermittlung kann unterbleiben, 
wenn das zuständige Finanzamt darauf verzichtet. 

 
 
(3) … 

 

§ 198  Oberer Gutachterausschuss 
(1) Bei Bedarf können Obere Gutachteraus-

schüsse für den Bereich einer oder mehrerer hö-
herer Verwaltungsbehörden gebildet werden, auf 
die die Vorschriften über die Gutachterausschüsse 
entsprechend anzuwenden sind. 

(2) Der Obere Gutachterausschuss hat auf An-
trag eines Gerichts ein Obergutachten zu erstat-
ten, wenn schon das Gutachten eines Gutachter-
ausschusses vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 196  Bodenrichtwerte 
(1) Auf Grund der Kaufpreissammlung sind flä-

chendeckend durchschnittliche Lagewerte für den 
Boden unter Berücksichtigung des unterschiedli-
chen Entwicklungszustands zu ermitteln (Boden-
richtwerte). In bebauten Gebieten sind Boden-
richtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich er-
geben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. Es 
sind Richtwertzonen zu bilden, die jeweils Ge-
biete umfassen, die nach Art und Maß der Nut-
zung weitgehend übereinstimmen. Die wertbe-
einflussenden Merkmale des Bodenrichtwert-
grundstücks sind darzustellen. Die Bodenricht-
werte sind jeweils zum Ende jedes zweiten Ka-
lenderjahres zu ermitteln, wenn nicht eine häufi-
gere Ermittlung bestimmt ist. Für Zwecke der 
steuerlichen Bewertung des Grundbesitzes sind 
Bodenrichtwerte nach ergänzenden Vorgaben der 
Finanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststel-
lungszeitpunkt oder sonstigen Feststellungs-
zeitpunkt zu ermitteln. Auf Antrag der für den 
Vollzug dieses Gesetzbuchs zuständigen Behör-
den sind Bodenrichtwerte für einzelne Gebiete 
bezogen auf einen abweichenden Zeitpunkt zu 
ermitteln. 

(2) Hat sich in einem Gebiet die Qualität des 
Bodens durch einen Bebauungsplan oder andere 
Maßnahmen geändert, sind bei der nächsten Fort-
schreibung der Bodenrichtwerte auf der Grundlage 
der geänderten Qualität auch Bodenrichtwerte 
bezogen auf die Wertverhältnisse zum Zeitpunkt 
der letzten Hauptfeststellung oder dem letzten 
sonstigen Feststellungszeitpunkt für steuerliche 
Zwecke zu ermitteln. Die Ermittlung kann unter-
bleiben, wenn das zuständige Finanzamt darauf 
verzichtet. 

(3) (unverändert) 
 

§ 198  Oberer Gutachterausschuss 
(1) Für den Bereich einer oder mehrerer hö-

herer Verwaltungsbehörden sind Obere Gut-
achterausschüsse oder Zentrale Geschäftsstel-
len zu bilden, wenn in dem Bereich der höhe-
ren Verwaltungsbehörde mehr als zwei Gutach-
terausschüsse gebildet sind. Auf die Oberen 
Gutachterausschüsse sind die Vorschriften 
über die Gutachterausschüsse entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Der Obere Gutachterausschuss oder die 
Zentrale Geschäftsstelle haben insbesondere 
die Aufgabe, überregionale Auswertungen und 
Analysen des Grundstücksmarktgeschehens 
zu erstellen. Der Obere Gutachterausschuss 
hat auf Antrag eines Gerichts ein Obergutach-
ten zu erstatten, wenn schon das Gutachten 
eines Gutachterausschusses vorliegt. 



 

 

    
 

§ 199  Ermächtigungen 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit 

Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Anwendung gleicher 
Grundsätze bei der Ermittlung der Verkehrswerte 
und bei der Ableitung der für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten zu erlassen. 

 
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung 
1.-3. … 
4. die Führung und Auswertung der Kaufpreis-

sammlung, die Ermittlung der Bodenricht-
werte sowie die Veröffentlichung der Boden-
richtwerte und sonstiger Daten der Werter-
mittlung und die Erteilung von Auskünften 
aus der Kaufpreissammlung, 

5.-7. … 
zu regeln. 
 

§ 199  Ermächtigungen 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit 

Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Anwendung gleicher 
Grundsätze bei der Ermittlung der Verkehrswerte 
und bei der Ableitung der für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten einschließlich der Boden-
richtwerte zu erlassen. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 

1.-3. (unverändert) 
4. die Führung und Auswertung der Kaufpreis-

sammlung sowie die Veröffentlichung der 
Bodenrichtwerte und sonstiger Daten der 
Wertermittlung und die Erteilung von Aus-
künften aus der Kaufpreissammlung, 

 
5.-7. (unverändert) 

zu regeln. 
 

 
 


